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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

  
  
  

1. Grunderwerbsteuer: Zurechnung von Grundstücken nach Abschluss einer 
Vereinbarungstreuhand 
Urteil vom 14.12.2022, Az: II R 40/20  

2. Abgabenordnung: Säumniszuschläge waren verfassungsgemäß 
Urteil vom 15.11.2022, Az: VII R 55/20  

3. Umsatzsteuer: Wärmeabgabe aus Biogasanlage steuerpflichtig?  
Beschluss vom 22.11.2022, Az: XI R 17/20  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Grunderwerbsteuer: Zurechnung von Grundstücken nach Abschluss einer Ver-

einbarungstreuhand 
Urteil vom 14.12.2022, Az: II R 40/20 
1. Hat das FA in einem Feststellungsbescheid nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG 
Feststellungen zu mehreren Grundstücken getroffen, von denen eines oder mehrere 
nicht in die Feststellungen hätte einbezogen werden dürfen, ist der Bescheid insgesamt 
rechtswidrig und deshalb aufzuheben. Eine bloße Änderung oder nur teilweise Aufhe-
bung des Feststellungsbescheids ist nicht möglich. 
 
2. Ein inländisches Grundstück ist einer Gesellschaft im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuerschuld für den nach § 1 Abs. 3 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegenden 
Rechtsvorgang zuzurechnen, wenn sie zuvor in Bezug auf dieses Grundstück einen un-
ter § 1 Abs. 1 GrEStG (und die Verwertungsbefugnis einschließenden) oder einen un-
ter § 1 Abs. 2 GrEStG fallenden Erwerbsvorgang verwirklicht hat. 
   

Für Zwecke des § 1 Abs. 3 GrEStG ist es ihr nicht mehr zuzurechnen, wenn ein Dritter 
in Bezug auf dieses Grundstück einen unter § 1 Abs. 1 GrEStG (und die Verwertungs-
befugnis einschließenden) oder einen unter § 1 Abs. 2 GrEStG fallenden Erwerbsvor-
gang verwirklicht hat. 

3. Der BFH kann über die Entscheidung des FG hinaus zu Lasten des Revisionsklägers 
in der Sache entscheiden, wenn die Entscheidung eine unvermeidbare Folge einer pro-
zessual gebotenen Aufhebung des angefochtenen Urteils und der erneuten Entschei-
dung über den Klageantrag ist. 
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2. Abgabenordnung: Säumniszuschläge waren verfassungsgemäß 
Urteil vom 15.11.2022, Az: VII R 55/20 
Gegen die Höhe des Säumniszuschlags nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO bestehen auch 
bei einem strukturellen Niedrigzinsniveau keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 
 

  
3. Umsatzsteuer: Wärmeabgabe aus Biogasanlage steuerpflichtig?  

Beschluss vom 22.11.2022, Az: XI R 17/20 
Dem EuGH werden folgende Fragen zur Auslegung von Art. 16 und Art. 74 MwSt-
SystRL zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

1. Handelt es sich um die "Entnahme eines Gegenstands durch einen Steuerpflichtigen 
aus seinem Unternehmen ... als unentgeltliche Zuwendung" i.S. von Art. 16 MwStSys-
tRL , wenn ein Steuerpflichtiger Wärme aus seinem Unternehmen unentgeltlich an ei-
nen anderen Steuerpflichtigen für dessen wirtschaftliche Tätigkeit abgibt (hier: Zu-
wendung von Wärme aus dem Blockheizkraftwerk eines Stromlieferanten an ein land-
wirtschaftliches Unternehmen zum Beheizen von Spargelfeldern)? Kommt es hierfür 
darauf an, ob der steuerpflichtige Empfänger die Wärme für Zwecke verwendet, die 
ihn zum Vorsteuerabzug berechtigen? 
 
2. Schränkt der Tatbestand der Entnahme ( Art. 16 MwStSystRL ) den Selbstkosten-
preis i.S. des Art. 74 MwStSystRL in der Weise ein, dass bei seiner Berechnung nur 
vorsteuerbelastete Kosten einzubeziehen sind? 
 
3. Gehören zum Selbstkostenpreis nur die unmittelbaren Herstellungs- oder Erzeu-
gungskosten oder auch nur mittelbar zurechenbare Kosten wie z.B. Finanzierungsauf-
wendungen? 
 
  

 

 


